
 

 
 
 
 

Bereich Nachbarschaftshilfe 

Ergänzend zu den Leistungen der Pflegedienste und den Pflegeeinrichtun-

gen bieten wir Fahr- und Bring-Dienste, sowie Haushalts- und sonstige Hil-

fen an. Unsere Helferinnen und Helfer sind durch die Gemeinde versichert 

und dürfen eine Aufwandsentschädigung steuer- und sozialversicherungs-

frei annehmen (im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen). 

 

Wir bieten: 

 

➢ Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen bei Verrichtungen des 

täglichen Lebens, wie z.B. Behördengänge, Arztbesuche, usw. 

➢ Besuchsdienste bei Senioren oder hilfsbedürftigen Personen 

➢ Entlastung pflegender Familienangehöriger. Eine sehr umfangrei-

che und langandauernde Familienhilfe sowie Krankenpflege können 

wir nicht leisten. 

➢ Eigenständige Lebensführung in der vertrauten Umgebung sichern 

helfen.  

 

Einsatzleitung: 

Frau Birgit Ebi 

Tel. 07741/60 01-40 

Bürgermeisteramt Küssaberg 

-Bürgerservice-, Gemeindezentrum 1 

79790 Küssaberg 

ebi.birgit@kuessaberg.de 

 

Unsere Betreuungs- und Entlastungsangebote im häuslichen Bereich 

sind vom Landkreis Waldshut als Angebot zur Unterstützung im Alltag 

anerkannt (§ 45 a SGB XI).  
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Unsere Leistungen werden wie folgt verrechnet: 

 

Generelle Abrechnung 

➢ Mindestabrechnungszeit beträgt 1 Stunde, darüber hinaus erfolgt 

die Abrechnung im 30-Minuten Takt 

 

➢ Kilometergeld für Fahrdienste:  

0,30 €/km  

 

➢ Seniorenbetreuung:  

8,00 €/Stunde 

(Vorlesen, Spazierengehen, usw.) 

 

➢ Kinderbetreuung:  

8,00 €/Stunde 

(Hausaufgaben, Babysitten, usw.) 

 

➢ Fahrdienste:  

8,00 €/Stunde 

(einschließlich Einkaufshilfe, Klinikfahrten, incl. Wartezeit) 

 

➢ Familienhilfe:  

10,00 €/Stunde 

(Seniorenbetreuung mit zusätzlicher Haushaltshilfe wie z.B. Kochen, 

Einkaufen, Waschen, Bügeln, Putzen, usw.) 

 

➢ Sonstige Hilfen:  

10,00 €/Stunde 

(Gartenarbeit, Rasenmähen, Schneeräumen, Behördengänge, Schreib-

arbeiten, Haustierbetreuung, Blumen gießen, usw.) 

 

Die Bezahlung der Leistungen erfolgt direkt an die Helferinnen und Helfer. 

 


